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Um was geht es?

➢Ziel der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) ist es, Entwaldung und 
Waldschädigung zu reduzieren. Unternehmen werden verpflichtet, 
sicherzustellen, dass bestimmte Rohstoffe und daraus hergestellte 
Produkte im Zeitpunkt der Erzeugung „entwaldungsfrei“ sind. 

➢Entwaldungsfrei sind Flächen nur dann, wenn seit dem 31. Dezember 
2020 keine Umwandlung des Waldes zum Zwecke der 
landwirtschaftlichen Nutzung erfolgt ist. 
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Welche Rohstoffe und Erzeugnisse sind von der 
Verordnung betroffen?

➢Rohstoffe: Holz, Kautschuk, Rinder, Kakao, Kaffee, Ölpalme, Soja 

➢Erzeugnisse: z.B. Gummi, Leder, Schokolade, Möbel

➢Im Anhang I der Verordnung sind diese relevanten Rohstoffe sowie die 
daraus hergestellten Erzeugnisse genau aufgelistet. 
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Ab wann gilt die Verordnung?
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Welche Rolle hat mein Unternehmen in der Lieferkette?

➢ Vorgelagerte Marktteilnehmer: natürliche oder juristische Personen, 
die im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit relevante Erzeugnisse 
erstmalig in der EU bereitstellen. 

Primärerzeuger, Importeure 

➢ Nachgelagerte Marktteilnehmer: Unternehmen die EUDR-relevante 
Erzeugnisse innerhalb der EU in Anhang I genannte Produkte 
weiterverarbeitet. 

Z.B. aus in der EU zugekauftem Kakao wir Schokolade hergestellt. 

➢ Händler: natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit relevante Erzeugnisse auf dem Markt 
bereitstellen. 
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Verpflichtungen der vorgelagerten Marktteilnehmer

▪ Vorgelagerte Marktteilnehmer müssen nachweisen, dass die Erzeugnisse 
sowohl entwaldungsfrei als auch legal erzeugt worden sind. Diese 
Sorgfaltserklärung muss im EU-Informationssystem hochgeladen 
werden. 

▪ Sie stellen dem ersten nachgelagerten Marktteilnehmer oder Händler 
die ihnen vom Informationssystem zugeteilte Referenznummern der 
Sorgfaltserklärung zur Verfügung.
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Verpflichtungen der vorgelagerten Marktteilnehmer

➢ Basisdaten erheben

▪ HS-Code des relevanten Erzeugnisses

▪ Handelsbezeichnung

▪ Menge in Kilogramm

▪ Erzeugerland

▪ Geolokalisierungsdaten 

➢ Überprüfung auf „entwaldungsfrei“: Das bedeutet, dass die relevanten 
Rohstoffe nicht auf Flächen erzeugt worden sein dürfen, die nach dem 
31.12.2020 entwaldet wurden

➢ Überprüfung auf „Rechtskonformität im Erzeugerland“
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Verpflichtungen der nachgelagerten Marktteilnehmer und 
Händler

Nachgelagerte Marktteilnehmer und Händler speichern folgende Daten:

▪ Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene 
Handelsmarke

▪ Postanschrift

▪ E-Mail-Adresse und Internetadresse (sofern vorhanden)

➢ Nachgelagerte Marktteilnehmer/Händler sind dann verpflichtet, 
Referenznummern bzw. Erklärungs-IDs zu sammeln, wenn ihr Lieferant 
ein vorgelagerter Marktteilnehmer ist.
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Verpflichtungen der nachgelagerten Marktteilnehmer und 
Händler

„Nachgelagerte nicht-KMU-Marktteilnehmer“ und „nicht-KMU-Händler“, 
müssen sich im EU-Informationssystem registrieren.

Nicht-KMU wenn zwei von drei Kriterien vorliegen:

• bis 25 Mio. Bilanzsumme, bis 50 Mio. Umsatzerlöse, durchschnittlich 250 Arbeitnehmer 
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Vereinfachte Regelung für Kleinst- oder Kleinprimärerzeuger

▪ natürliche Person oder Kleinst- bzw. Kleinunternehmen (gemäß der 
Bilanzrichtlinie);

▪ in einem Land mit geringem Risiko niedergelassen;  

▪ unmittelbares Inverkehrbringen auf dem EU-Markt oder Export;

▪ Produkte, die der Marktteilnehmer selbst im Land der Niederlassung 
erzeugt hat (erzeugt im Sinne, dass der Marktteilnehmer das Produkt 
selbst auf Grundstücken oder in Betrieben angebaut, geerntet, 
gewonnen oder aufgezogen hat).  
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Vereinfachte Regelung für Kleinst- oder Kleinprimärerzeuger

➢ Einmalige vereinfachte Erklärung übermittelt über das EU-
Informationssystem, die im Falle wesentlicher Änderungen der 
Informationen aktualisiert werden kann.
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Ausblick

▪ Bis zum 30. April 2026 nimmt die Kommission eine 
“Vereinfachungsüberprüfung” vor

▪ Optimierung des EU-Informationssystem

▪ Überarbeitung der Leitlinien sowie FAQs durch die Kommission 
(vorrausichtlich im April verfügbar)

▪ Geplant ist ein erneutes Info-Webinar im April

▪ Infoseite sowie Nachschau des Webinars zur Verschiebung und 
Änderungen der EUDR vom Dezember 2025: EUDR: EU-
Entwaldungsverordnung für entwaldungsfreie Lieferketten - WKO
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EU-Verpackungsverordnung
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Um was geht es?

▪ EU-Verpackungsrichtlinie wird zu EU-Verpackungsverordnung

▪ Geltungsbeginn 12. August 2026/ Viele Regelungen werden erst 
stufenweise in Kraft treten

▪ Eckpunkte der neuen EU-Verpackungsverordnung
▪ Wiederverwendbarkeit von Verpackung

▪ Mindestrezyklatanteile in Kunststoffverpackungen

▪ Minimierung von Verpackungen

▪ Kennzeichnung von Verpackungen
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Pflichten der Erzeuger
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Kennzeichnung

➢ Die Erzeuger gewährleisten, dass ihre Verpackungen eine Typen-, 
Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu 
ihrer Identifikation tragen. Wenn das aufgrund der Größe nicht 
möglich ist -> beigefügten Unterlagen

➢ Die Erzeuger geben auf der Verpackung oder auf einem QR-Code 
oder einem anderen Datenträger 
▪ ihren Namen, 
▪ ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre eingetragene 

Handelsmarke 
▪ sowie ihre Postanschrift und gegebenenfalls 
▪ elektronische Kommunikationsmittel an, über die sie erreicht 

werden können. 
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Konformitätsbewertung 

➢ Erzeuger bringen nur Verpackungen in Verkehr, die den Anforderungen 
der Artikeln 5 bis 12 entsprechen. 

➢ Bevor die Erzeuger Verpackungen in Verkehr bringen, führen sie das 
Konformitätsbewertungsverfahren durch oder lassen es durchführen 
und erstellen die in Anhang VII genannte technische Dokumentation.

➢ Mit August 2026 werden nur der Artikel 5 und (wenn zutreffend) Artikel 
11 der EU-Verpackungsverordnung zu behandeln/bewerten sein. Die 
weiteren Artikel treten erst schrittweise in den nächsten Jahren in 
Kraft.

17

https://urldefense.com/v3/__https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500040__;!!PGotIvYIPIYeuQ!V3j3Hl8dqr9WbbxoTPO8lLkbx-gv9PkOLQGoGC-NfBeMqv8hH5BX__DMtZR3OuT3CuqRHQTk9g2vI9WvA7Cfljx-nw$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500040__;!!PGotIvYIPIYeuQ!V3j3Hl8dqr9WbbxoTPO8lLkbx-gv9PkOLQGoGC-NfBeMqv8hH5BX__DMtZR3OuT3CuqRHQTk9g2vI9WvA7Cfljx-nw$
https://urldefense.com/v3/__https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500040__;!!PGotIvYIPIYeuQ!V3j3Hl8dqr9WbbxoTPO8lLkbx-gv9PkOLQGoGC-NfBeMqv8hH5BX__DMtZR3OuT3CuqRHQTk9g2vI9WvA7Cfljx-nw$


Konformitätsbewertung 

➢ Der Erzeuger hält die Konformitätserklärung 

▪ fünf Jahre nach dem Inverkehrbringen von Einwegverpackungen 
und 

▪ zehn Jahre nach dem Inverkehrbringen von wiederverwendbaren 
Verpackungen 

für die nationalen Behörden bereit und stellt es auf Verlangen zur 
Verfügung.

➢ Lieferanten händigen alle Informationen und Unterlagen aus, um die 
Konformität der Verpackung und der Verpackungsmaterialien 
nachzuweisen.
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Quelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer

Artikel 5: 

▪ Ab dem 12. August 2026 gilt ein Grenzwert 

von jeweils 100 mg/kg für die Stoffe Blei, 

Cadmium, Quecksilber und sechswertigem 

Chrom in allen Verpackungsmaterialien.

▪ Ab dem 12. August 2026 gelten die PFAS-

Grenzwerte für Lebensmittelverpackungen.

Artikel 11:

▪ Betrifft Mehrwegverpackungen; neue 

Definition von wiederverwendbarer 

Verpackung

▪ Wiederverwendungssystem (zB. Pfand)



20

Quelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer
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Quelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer



VIELEN DANK!
Mag. Sophie Freudhofmaier

+43 2742 851 16320

sophie.freudhofmaier@wknoe.at

mailto:sophie.freudhofmaier@wknoe.at
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